
 

Unsere Öffnungszeiten: 
 

➔ Mo, Di, Do, Fr 8 - 12 Uhr, Mi 14 – 18 Uhr 
 

➔  09602 – 94300,  09602 – 943045,  poststelle@vgem-neustadt.de  

 
 

An der Amtstafel anheften: 07.08.2025 
bestätigt: _____________ 
 
bestätigt: _____________ 
 

bitte mit 
Handzeichen bestätigen! 

Von der Amtstafel abnehmen: 08.09.2025 

 

 

Verwaltung für 

Gemeinden

Dienstleistung 

für Bürger

Verwaltungsgemeinschaft 
Neustadt a.d.Waldnaab 
1.3 – 610 Ki UW 

 
 

Bekanntmachung 
 
 

• über die Absicht, einen Bebauungsplan aufzustellen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB) 
 

 

Der Gemeinderat Kirchendemenreuth hat am 28.07.2025 beschlossen, für die Errichtung eines 

Umspannwerkes mit Energiespeicher am Ostbayernring westlich der Autobahn A 93 (Unterfüh-

rung Gemeindeverbindungsstraße Klobenreuth – Denkenreuth) einen vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan aufzustellen. 

 

Das Verfahren wird nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) geführt und überplant voraussichtlich eine 

Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 393, Gemarkung Klobenreuth. 

 

Die Erarbeitung eines Planentwurfes wird durch einen Vorhabenträger beauftragt. Sobald die vo-

raussichtlichen Auswirkungen der Planung aufgezeigt werden können, erfolgt eine öffentliche 

Darlegung der Ziele und Zwecke der Planung mit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

 

Nach Erstellung des Planentwurfes wird der Entwurf samt Begründung öffentlich ausgelegt. Hie-

rauf wird durch Bekanntmachung hingewiesen werden. 

 
 

 
Neustadt a.d.Waldnaab, 06.08.2025 
 
Gez. 
Krey 

mailto:poststelle@vgem-neustadt.de

